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Kantonsrat St.Gallen 51.04.38 

 

 

 

Interpellation Bergamin Strotz-Wil (45 Mitunterzeichnende): 

«Umsetzung von Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit in der Staatsverwaltung 

 

 

Seit dem 1. Januar 2000 ist in Ergänzung zum Arbeitsgesetz die EKAS-Richtlinie 6508 in 

Kraft, welche u.a. alle Betriebe ab 5 Mitarbeitenden verpflichtet, nachweislich Massnahmen 

zum Schutz der Gesundheit und zur Arbeitssicherheit umzusetzen. 

 

Der Kanton St.Gallen hat diesen Auftrag schon früh an die Hand genommen und innerhalb 

einer Projektgruppe (aus FD und GD) ein massgeschneidertes Konzept für das Betriebliche 

Gesundheits-Management (BGM) erstellt. Dieses Konzept wurde in Zusammenarbeit mit der 

Schweizerischen Stiftung für Gesundheitsförderung erstellt und findet internationale Beach-

tung. Die Planungsphase und ein Pilotprojekt (mit sehr positiven Ergebnissen) wurden im ver-

gangenen Jahr abgeschlossen. Das gesamte Projekt ist so weit fortgeschritten, dass es plan-

gemäss ab 2004 in der gesamten Staatsverwaltung umgesetzt werden könnte. Seit Beginn 

dieses Jahres kamen die Arbeiten allerdings ins Stocken. 

 

Ich bitte in diesem Zusammenhang die Regierung um die Beantwortung der folgenden 

Fragen: 

 

1. Welches sind die Gründe für die Verzögerung der Umsetzung von Gesundheitsschutz 

(GS) und Arbeitssicherheit (AS) in der Staatsverwaltung? 

2. Wann kommt der Kanton seiner gesetzlichen Pflicht zur Umsetzung von GS und AS 

nach? 

3. Welches sind die wichtigsten Elemente des BGM-Konzepts? 

4. Welche Massnahmen sind in welchem Zeitraum vorgesehen und welche sollen prioritär 

umgesetzt werden? 

5. Wie hoch waren die Kosten für die Erstellung des BGM-Konzepts? 

6. Wieviel kostet voraussichtlich die Umsetzung der geplanten Massnahmen? 

7. Welche Vorteile sind durch die Umsetzung von gesundheitsfördernden Massnahmen 

beim Personal zu erwarten?»  

 

 

8. Juni 2004  Bergamin Strotz-Wil 
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